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§ 10 K-HKH

K-HKH - Karntner Heimverordnung - K-HeimVO

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.11.2022

810

Reinigung

(1) Fur die grandliche Reinigung der Wohnraume durch das Personal ist nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal
wochentlich Sorge zu tragen.

(2) Die Reinigung der Wasche der Bewohner hat regelmaRig unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Hygiene zu

erfolgen.

(3) Alle allgemein benltzbaren Bereiche eines Wohnheimes fir alte Menschen sind laufend rein zu halten.

(4) In jedem Geschoss sind eigene versperrbare Raumlichkeiten fur die Aufbewahrung der Reinigungsutensilien
einzurichten.

In Kraft seit 07.08.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-hkh/paragraf/10
file:///

	§ 10 K-HKH
	K-HKH - Kärntner Heimverordnung - K-HeimVO


